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Gegen Hass und Hetze:    

Debatte nach Anschlag in 

Halle 

In einer Vereinbarten Debatte ging es am Donners-
tag im Bundestag um die „Bekämpfung des Antise-

mitismus nach dem Anschlag in Halle". 
 
Bei dem rechtsterroristischen Anschlag auf die Sy-
nagoge in Halle sind am 9. Oktober zwei Menschen 
ermordet worden. Ziel des Täters war ein Massen-
mord an Juden am Jom-Kippur-Feiertag. Für die 
SPD-Bundestagsfraktion steht fest: Dieser Anschlag 
am jüdischen Jom-Kippur-Feiertag ist ein Angriff 
auch auf unsere Gesellschaft und auf unsere demo-
kratische Grundordnung. Die Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten stehen fest an der Seite der 
jüdischen Bürgerinnen und Bürger. 
 
„Wir haben es hier mit Rechtsterrorismus zu tun, der 
aktuell größten Bedrohung unseres Gemeinwesens“, 
sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht 
(SPD) in der Vereinbarten Debatte im Bundestag. 
Betroffenheit über die Taten dürfe nicht von konse-
quentem Handeln abhalten. „Wir müssen feststel-
len, dass auf Hass und Hetze immer öfter Taten fol-
gen – schreckliche Taten wie beim Mord auf Walter 
Lübcke und bei den Morden jetzt in Halle.“ Deshalb 
müsse man den Nährboden für Hass, Hetze und Ge-
walt austrocknen. 
 
Christine Lambrecht kündigte an, schon in der 
nächsten Woche konkrete Vorschläge zur Verschär-
fung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zu ma-
chen: mit einer Pflicht für soziale Netzwerke, Volks-
verhetzung und Morddrohungen im Internet zu mel-
den. Es wäre naiv zu glauben, dass antisemitische 
und radikale Hetze im Netz nichts mit der Gewalt im 
realen Leben zu tun hätten, sagte sie. „Hetzern 
muss klar sein, dass sie sich nicht in der Anonymität 
des Internets verstecken können und dass ihnen 
Strafen drohen.“ Den Hetzern gehe es darum, die-
jenigen, die sich für Demokratie und Toleranz ein-
setzen, mundtot zu machen. Diese Menschen aber 
seien die Stütze unserer Gesellschaft, deshalb 
müsse die Politik sich hinter sie stellen und handeln, 
sagte die Bundesjustizministerin. „Wir müssen mit 
aller Konsequenz gegen diejenigen vorgehen, die 
unseren Rechtsstaat angreifen.“ 
 
Zusammenhalt stärken 
Auch Lars Klingbeil zeigte sich schockiert über den 

Anschlag von Halle. „Ein Nazi, ein Rechtsextremer, 
hat sich mitten in Deutschland im Jahr 2019 aufge-
macht, jüdisches Leben auszulöschen.“ Wir müss-
ten uns bewusstmachen, dass es das Problem des 
Rechtsextremismus in Deutschland gibt, denn dar-
über sei viel zu lange geschwiegen worden. Scharfe 
Worte richtete Lars Klingbeil in Richtung der AfD-
Fraktion im Bundestag: „Wenn wir hier im Parla-
ment über Hass und Hetze, Rechtsextremismus 
und Spaltung sprechen, kommen wir nicht daran 
vorbei, auch über die AfD zu reden.“ Die AfD sei 
die Partei, die am lautesten nach Anstand schreie, 
aber in solchen politischen Debatten den wenigsten 
Anstand habe. „Andere Parteien und Fraktionen im 

Parlament versuchen, die Gesellschaft zusammen-
zuhalten, die AfD versucht, weiter zu spalten.“  
Egal ob es die Nazis auf der Straße, die Nazis im 
Netz oder die Brandstifter im Parlament seien, Lars 

Klingbeil zeigte sich überzeugt: „Die Mehrheit der 
Deutschen kämpft für die Demokratie und ist lei-
denschaftlich dabei, wenn es darum geht den Zu-
sammenhalt zu stärken.“ 
 
Halle sei seit vergangenem Mittwoch ruhiger und 
stiller geworden, sagte der Hallenser SPD-Abgeord-
nete Karamba Diaby. Er spüre ein starkes Bedürfnis 
nach Zusammenhalt und Zusammenstehen in der 
Stadt. Das Jüdische Leben sei in Halle eng mit einer 
aktiven Stadt- und Zivilgesellschaft verbunden. „Da-
ran kann ein Terroranschlag nichts ändern.“ Er for-
derte eine Stärkung der politischen Bildung und ein 
Demokratieförderungsgesetz. Mit Blick auf seine 
Heimatstadt versicherte Karamba Diaby: „Die Ge-
sellschaft in Halle lässt sich nicht spalten und ein-
schüchtern. Wir werden zusammenhalten, Halle 
bleibt weltoffen.“ 
 

Koalition schützt Paketboten 

stärker 

Dieses Jahr werden rund 3,7 Milliarden Paketsen-
dungen erwartet. Jeder, der eine Online-Bestellung 
aufgibt, Geburtstag hat oder wenn es kurz vor Weih-
nachten ist, freut sich, wenn der Paketbote klingelt. 
 
Das darf jedoch nicht zu Lasten der ohnehin unter 
Druck stehenden Beschäftigten geschehen – und 
auch nicht zu Lasten der Unternehmen, die sich an 
Recht und Gesetz halten. Aus Es ist nicht zuletzt 
deshalb inakzeptabel, wenn schwarzgearbeitet wird 
oder Sozialversicherungsbei-träge schlicht und er-
greifend hinterzogen werden und die Auftrags-
vergabe an Subunternehmer genau dazu genutzt 
wird. Das haben zuletzt Kontrollen des Zolls gezeigt. 
 
Am 18. September hatte das Bundeskabinett daher 
auf Drängen der SPD-Bundestagsfraktion und auf 
Initiative des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil 
(SPD) das Paketboten-Schutz-Gesetz auf den Weg 
gebracht. Am Donnerstag hat das Parlament den 
Gesetzentwurf in erster Lesung im Bundestag bera-
ten (Drs. (19/13958). 
 
Die großen Paketdienste müssen die Verantwortung 
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ih-

rer Branche übernehmen. Das Aushebeln von Ar-
beitnehmerrechten akzeptiert die Koalition nicht. 
Deswegen wird sie die Unternehmen stärker in die 
Pflicht nehmen und die so genannte Nachunterneh-
merhaftung in dieser Branche einführen: Damit wer-
den diejenigen, die Aufträge an andere Unterneh-
men weitergeben, dafür verantwortlich, dass an-
ständige Arbeitsbedingungen herrschen und Sozial-
abgaben korrekt gezahlt werden. Sie können ihre 
Hände nicht mehr in Unschuld waschen, indem sie 
auf den Subunternehmer zeigen. 
 
So werden Arbeitnehmerrechte gesichert, und es 
gibt einen fairen Wettbewerb in der Paketbranche. 
Ziel des Gesetzes ist, dass Sozialversicherungsbei-
träge für Paketbotinnen und Paketboten auch durch 
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alle Subunternehmen abgeführt werden, indem der-
jenige Hauptunternehmer, der einen Auftrag 
vergibt, im Falle von Sozialversicherungsbetrug 
haftbar gemacht werden kann. 

 
Die SPD Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, 
dass diese Regelung möglichst zügig und noch vor 
dem Weihnachtsgeschäft in Kraft tritt. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Die Koalition 
verbessert die Arbeitsbedingungen in der Paket-
branche. Dazu hat der Bundestag einen Gesetzent-
wurf beraten, der vorsieht, eine Nachunternehmer-
haftung für Sozialabgaben für die KEP-Branche (KEP 
= Kurier-, Express- und Paketdienste) einzuführen. 
Der Grund: Es kommt häufig zu Verstößen gegen 
das Mindestlohngesetz und gegen sozialversiche-
rungsrechtliche Pflichten mit zum Teil kriminellen 
Strukturen. Vorbild für die geplante Regelung sind 
die bestehenden Haftungsregelungen für die Bau-
branche und die Fleischwirtschaft. 
 

Grundsteuer wird endlich   

reformiert 

  
Am Freitag hat der Bundestag in 2./3. Lesung ein 
Grundsteuer-Reformgesetz beschlossen (Drs. 
19/13454, 19/13453, 19/13713, 19/13456). Damit 
endet eine der längsten Verhandlungen der letzten 
Jahre. Denn eine Reform der Grundsteuer, vorgege-
ben durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 
berührt den Bund, die Bundesländer und die Städte 
und Gemeinden. Denn die Grundsteuer ist eine der 
wichtigsten Einnahmequelle der Kommunen. Die 
Grundsteuereinnahmen betragen etwa 15 Milliarden 
Euro im Jahr. Sollte eine Neuregelung nicht verab-
schiedet werden, drohten den Gemeinden gewaltige 
Einnahmeausfälle, die die kommunale Selbstverwal-
tung bedrohen. 
 
Für die SPD-Bundestagsfraktion ist bei der Reform 
der Grundsteuer die Sicherung der finanziellen 
Grundlagen der Städte und Gemeinden oberstes 
Prinzip, um die verfassungsrechtlich garantierte 
kommunale Selbstverwaltung aufrechtzuhalten und 
zu stärken. 
 
Mit den nun beschlossenen Gesetzentwürfen behält 
der Bund weiterhin die Gesetzgebungskompetenz, 
die Grundsteuer kann nicht abgeschafft werden. Das 

wird jetzt auch im Grundgesetz zweifelsfrei festge-
schrieben. Zugleich wird den Bundesländern durch 
eine Ergänzung in Artikel 72 Absatz 3 des Grundge-
setzes das Recht eingeräumt, abweichende landes-
rechtliche Regelungen zur Grundsteuer zu erlassen. 
Nach monatelangen Verhandlungen hat die CSU in 
letzter Minute den mit 15 Ländern erzielten Konsens 
verlassen und eine solche Abweichungsmöglichkeit 
für einzelne Länder verlangt. 
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Gesetzentwurf 
vor, dass für die Berechnung des Länderfinanzaus-
gleichs weiterhin die bundeseinheitliche Regelung 
zugrunde gelegt wird. Damit haben andere Länder 
wenigstens keinen finanziellen Nachteil durch den 
Sonderweg eines Landes. In keinem Fall darf sich 

Bayern auf Kosten anderer Länder im Länderfinanz-
ausgleich der Finanzverantwortung entziehen. Das 
ist sichergestellt. 
 

SPD-Fraktion setzt sich bei Berechnung durch 
In der Frage der künftigen Berechnung der Grund-
steuer hat sich die SPD-Fraktion durchgesetzt: Die 
Berechnung wird sich auf Bundesebene auch weiter-
hin am Wert der Grundstücke orientieren. Es macht 
demnach einen Unterschied, ob ein Haus oder eine 
Wohnung in einem begehrten Innenstadtviertel oder 
in einer weniger gefragten Randlage einer Metropole 
steht, ob es sich in einer ländlichen Gemeinde oder 
in der Stadt befindet. Das heißt, dass bei gleicher 
Fläche der Villenbesitzer in einer teuren Lage mehr 
Grundsteuer zahlen muss als der Hausbesitzer in ei-
ner schlechteren Randlage. Das ist gerecht und trägt 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts Rech-
nung. 
 
Dieser Wertbezug war ein entscheidender Punkt für 
die SPD-Fraktion, der nun in der Bundesregelung 
abgesichert wird. Hinzu kommt: Immobilien des so-
zialen Wohnungsbaus, kommunale sowie gemein-
nützige Wohnungsbaugesellschaften und Woh-
nungsgenossenschaften sollen unter bestimmten 
Voraussetzungen durch einen zusätzlichen Abschlag 
auf die Steuermesszahl bei der Grundsteuer begüns-
tigt werden. Mit diesem wertabhängigen Modell wird 
die Grundsteuer einfacher, gerechter und zukunfts-
fähig. 
 
Neue Grundsteuer C 
Außerdem wird die Koalition mit der Grundsteuer-
Reform die sogenannte Grundsteuer C einführen. 
Damit hilft sie den Städten und Gemeinden, Wohn-
raum zu schaffen und gegen Grundstücksspekulati-
onen vorzugehen. Insbesondere in Ballungsgebie-
ten besteht ein erheblicher Wohnungsmangel, auch 
weil baureife Grundstücke als Spekulationsobjekt 
gehalten werden anstatt dringend benötigten 
Wohnraum zu schaffen. 
 
Die Kommunen erhalten das Recht, eine Grund-
steuer C auf unbebaute, aber bebaubare Grundstü-
cke zu erheben. Im parlamentarischen Verfahren 
hat die SPD-Fraktion erreicht, dass Kommunen auch 
aus städtebaulichen Gründen die Grundsteuer C ein-
führen können. Damit bekommen die Kommunen 

die Möglichkeit, Bauland zu mobilisieren, ihre Bau-
lücken leichter zu schließen, Spekulationen entge-
genzuwirken und eine gute Stadtentwicklung zu be-
treiben. 
 
Die Bundesländer haben vorbehaltlich der Verab-
schiedung in Bundestag und Bundesrat spätestens 
bis zum 31. Dezember 2024 Zeit, für die reibungs-
lose Umsetzung der Reform zu sorgen. 
 
Achim Post, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, 
Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher, und 
Bernhard Daldrup, zuständiger Berichterstatter, er-
klären: „Es ist uns gelungen, ein wertabhängiges 
Modell durchzusetzen. Dadurch wird die Grund-
steuer einfacher, gerechter und zukunftsfähig. Auch 
wenn in den Verhandlungen schmerzhafte Kompro-
misse notwendig waren, konnte nun insgesamt eine 
vernünftige Basis für die weiteren Entscheidungen in 
Bundestag und Bundesrat erreicht werden.“ 
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Das Wichtigste zusammengefasst: Der Deutsche 
Bundestag hat am Freitag eine umfangreiche Re-
form der Grundsteuer beschlossen. Die Grundsteuer 
bleibt als wichtige Einnahmequelle der Kommunen 

mit Einnahmen von rund 15 Milliarden Euro im Jahr 
erhalten und wird rechtssicher ausgestaltet. Zudem 
wird die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für 
die Grundsteuer im Grundgesetz festgeschrieben. In 
der Frage der künftigen Berechnung der Grund-
steuer hat sich die SPD-Fraktion durchgesetzt: Die 
Berechnung der Grundsteuer wird sich auf Bundes-
ebene am Wert der Grundstücke orientieren. Das 
heißt, dass bei gleicher Fläche der Villenbesitzer in 
einer teuren Lage mehr Grundsteuer zahlen muss 
als der Hausbesitzer in einer schlechteren Randlage. 
Das ist gerecht und trägt den Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts Rechnung. 
 
 

Konsequent gegen Geldwä-

sche 

  
Die Koalition verschärft den Kampf gegen Geldwä-
sche und Steuervermeidung. Dazu hat der Deutsche 
Bundestag am Freitag in erster Lesung die Umset-
zung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie in natio-
nales Recht beraten. 
 
Mit der Umsetzung in ein nationales Gesetz (Drs. 
19/13827) wird der Kampf gegen Geldwäsche, Steu-
erhinterziehung und Terrorismusfinanzierung weiter 
verstärkt. Die Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie adres-
siert gezielt Themen, die im Nachgang zu den terro-
ristischen Anschlägen von Paris und Brüssel sowie 
dem Bekanntwerden der so genannten „Panama Pa-
pers“ in den Fokus der Aufmerksamkeit gerieten. Es 
soll Kriminellen erschwert werden, Geld in Immobi-
lien, Edelmetallen oder Kryptowährungen zu verste-
cken. 
 
Die Koalition schafft Transparenz. Das so genannte 
Transparenzregister wird zukünftig für die Öffent-
lichkeit einsehbar. Mit dem Register soll verhindert 
werden, dass sich die wirklichen Eigentümer von Un-
ternehmen hinter Strohmännern verstecken kön-
nen. Bislang hatte nur ein beschränkter Personen-
kreis Zugang zu dem Register, das Auskunft darüber 
gibt, wer hinter einem Unternehmen als Käufer 
steckt – etwa bei einem Immobiliengeschäft. 
 

Außerdem müssen geldwäscherechtlich Verpflich-
tete künftig vor neuen Geschäften mit mit-teilungs-
pflichtigen Vereinigungen bzw. Rechtseinheiten ei-
nen Registrierungsnachweis oder Auszug aus dem 
Register einholen und ihnen im Transparenzregister 
auffallende Unstimmigkeiten melden. 
 
Gut ausgestattete Ermittlungseinheiten verhindern 
Kriminalität und legen illegale Finanzströme tro-
cken. Deswegen stärkt die Koalition die Financial In-
telligence Unit (FIU) beim Zoll, sie ist die Geldwä-
schebekämpfungseinheit des Bundes. Sie bekommt 
einen erweiterten Zugriff auf relevante Datenbe-
stände im Zusammenhang mit Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung. 

Außerdem müssen mehr Berufsgruppen als bisher 
einen Verdacht auf Geldwäsche bei den Behörden 
melden und Vorsorge betreiben. Beispielsweise 
müssen Notare künftig in mehr Fällen als bislang die 

Behörden informieren, wenn ein Verdacht auf Geld-
wäsche bei Immobilientransaktionen vorliegt. Denn 
der Immobiliensektor ist besonders anfällig für Geld-
wäsche. 
 
Auch Edelmetallhändler und Auktionshäuser werden 
zu mehr Transparenz verpflichtet. Das Gesetz sieht 
vor, dass künftig bereits ab einem Handelswert von 
2000 Euro bei Verdacht auf Geldwäsche Meldung zu 
erstatten ist. Bislang lag die Schwelle bei 10.000 
Euro. 
 
Im Finanzsektor sollen künftig auch Anbieter von 
elektronischen Geldbörsen, in denen Kryptowährun-
gen wie zum Beispiel Bitcoins verwahrt werden, zum 
Vorgehen gegen Geldwäsche verpflichtet werden. 
Das Gleiche gilt für Kunstvermittler und Kunstlager-
stätten ab einem Transaktionswert von 10.000 Euro 
und für Immobilienmakler bei Mietverträgen mit ei-
ner Monatsmiete von mindestens 10.000 Euro. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Ein neues 
Gesetz zum Kampf gegen Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung soll es Kriminellen erschweren, ihr 
schmutziges Geld in Immobilien, Edelmetallen oder 
Kryptowährungen zu verstecken. Teilweise werden 
aus diesen Vermögen auch terroristische Straftaten 
finanziert. Die Gesetzesvorlage von Finanzminister 
Olaf Scholz (SPD) verpflichtet mehr Berufsgruppen 
als bisher, einen Verdacht auf Geldwäsche bei den 
Behörden zu melden und Vorsorge zu betreiben. 
 
 

Mehr und höheres Wohngeld 

 
Wohnen muss für alle bezahlbar sein. Neben etli-
chen anderen Maßnahmen ist das Wohngeld dafür 
eine wichtige und zentrale Stellschraube. Deshalb 
erhöht die Koalition das Wohngeld zum 1. Januar 
2020. In der Folge werden auch mehr Menschen mit 
niedrigen Einkommen einen Zuschuss zur Miete er-
halten. Und künftig wird das Wohngeld alle zwei 
Jahre automatisch an die Entwicklung der Mietpreise 
und Verbraucherpreise angepasst. Von der Wohn-
geldreform werden Hunderttausende Haushalte pro-
fitieren. Den entsprechenden Gesetzentwurf hat der 

Bundestag am Freitag beschlossen (Drs. 19/10816, 
19/11696, 19/13175 Nr. 10). 
 
Im parlamentarischen Verfahren haben die Koaliti-
onsfraktion SPD und CDU/CSU noch einiges an der 
Gesetzesvorlage verbessert. Um wirklich alle Vor-
teile dieser grundlegenden Reform zu verstehen, 
lohnt es sich, etwas ausführlicher zu werden: 
 
Das Wohngeld erfüllt als eine Art vorgelagertes Si-
cherungssystem eine wichtige sozialpolitische Funk-
tion. Erstmalig wird jetzt eine Dynamisierung des 
Wohngeldes eingeführt, die erstmalig am 01.Januar 
2022 greift. Das bedeutet: Die Koalition wird das 
Wohngeld alle zwei Jahre an die Miet- und Verbrau-
cherpreisentwicklung anpassen. Damit sichern die 
Abgeordneten die mit der Wohngeldreform im Jahr 
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2020 erreichte Entlastungswirkung des Wohngeldes 
auch für die kommenden Jahre. Weniger Haushalte 
werden dadurch zwischen Wohngeld und Arbeitslo-
sengeld II sowie Sozialhilfe hin- und herwechseln. 

Den Menschen wird die Angst genommen, aus dem 
Wohngeld rauszufallen. 
 
Die Reform des Wohngeldgesetzes und seine regel-
mäßige Dynamisierung sind ein wesentlicher Meilen-
stein sozialdemokratischer Politik in dieser Koalition 
für ein solidarisches Land. 
 
Im Einzelnen: 
Durch die Reform wird es vom 01. Januar 2020 an 
mehr Wohngeld für mehr Haushalte geben. Das ist 
ein wichtiger Schritt, um die Bürgerinnen und Bür-
ger bei ihren Wohnkosten wirkungsvoll zu entlas-
ten. Zuletzt wurde das Wohngeld nämlich zum 1. 
Januar 2016 angepasst. 
 
Von der Wohngeldreform profitieren nun insgesamt 
rund 660.000 Haushalte. Zum Vergleich: Ohne Re-
form würde sich die Zahl der Haushalte, die vom 
Wohngeld profitieren, bis Ende 2020 voraussichtlich 
auf rund 470.000 reduzieren. Das entspricht einer 
Erhöhung von rund 40 Prozent. Rund 180.000 Haus-
halte werden durch die Reform neu oder wieder ei-
nen Anspruch auf Wohngeld erhalten. Rund 20.000 
Wohngeldhaushalte würden ohne Reform Ende 2020 
Leistungen des Sozialgesetzbuchs II beziehen. Wei-
tere rund 5000 Haushalte wechseln aus dem Sozial-
gesetzbuch XII in das Wohngeld. 
 
Zum anderen hebt die Koalition die Miethöchstbe-
träge nach Mietstufen gestaffelt an. Die Höchstbe-
träge bestimmen den Betrag der Miete, bis zu dem 
die Miete durch das Wohngeld bezuschusst wird. Die 
Miethöchstbeträge in den Regionen mit stark stei-
genden Mieten, vor allem in den Ballungsräumen, 
werden überdurchschnittlich angehoben. 
Mit einer neuen Mietenstufe VII wird der immer stär-
keren Mietenspreizung Rechnung getragen, insbe-
sondere in Kreisen und Gemeinden, deren Mietenni-
veau nicht mehr durch die bisherigen sechs Mieten-
stufen sachgerecht abgebildet werden konnte. Da-
mit können Haushalte in Kreisen und Gemeinden mit 
einer Abweichung des Mietenniveaus von 35 Prozent 
und höher gegenüber dem Bundesdurchschnitt nun 
ein höheres Wohngeld erhalten. 

 
Verbesserungen für Inselbewohner 
Neu: Durch einen Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen wird für Inseln ohne Festlandanschluss 
eine eigene gemeinsame Mietenstufe festgelegt. 
Denn das Mietenniveau auf diesen Inseln ist in der 
Regel wesentlich höher als in den ihnen zugeordne-
ten jeweiligen Kreisen auf dem Festland. Damit un-
terstützt die Koalition Haushalte mit niedrigen Ein-
kommen auf diesen Inseln, die Probleme haben, 
eine Wohnung mit einer günstigen Miete zu finden 
oder die Miete weiterhin zu bezahlen. 
 
Außerdem halten die Koalitionsfraktionen daran 
fest, bei der Umsetzung der Eckpunkte des Klima-
schutzprogramms 2030 rechtzeitig einen Gesetzent-
wurf zur geplanten Erhöhung des Wohngeldes um 
zehn Prozent zur Vermeidung sozialer Härten bei 
steigenden Heizkosten vorzulegen. 
 

Das Wichtigste zusammengefasst: Mit einer Re-
form des Wohngeldes entlastet die Koalition Haus-
halte mit geringen Einkommen bei den Wohnkosten. 
Es soll mehr Wohngeld geben, und es sollen mehr 

Haushalte Wohngeld erhalten. Zudem wird das 
Wohngeld mit dem neuen Gesetz erstmals automa-
tisch alle zwei Jahre an die Miet- und Einkommens-
entwicklung angepasst. 
 
 

100 Jahre Weimar: Erinnern 

und Demokratie fördern 

 
Mit einem Antrag im Bundestag wollen die Fraktio-
nen von SPD und CDU/CSU die Erinnerung an die 
erste parlamentarische Demokratie in Deutschland 
wach halten und das demokratische Bewusstsein 
und Engagement fördern (Drs. 19/11089). 
  
Die „Weimarer Reichsverfassung“ begründete vor 
100 Jahren die erste parlamentarische Demokratie 
in Deutschland. Am 19. Januar 1919 durften erst-
mals in der Geschichte alle Deutschen, die mindes-
tens 20 Jahre alt waren, wählen – auch die Frauen. 
Die gewählte Nationalversammlung verabschiedete 
wenige Monate später, am 14. August 1919, die 
„Weimarer Reichsverfassung“. Sie organisierte 
Deutschland als Republik, Demokratie und als sozi-
alen Rechtsstaat. Und sie wirkt bis heute nach: Den 
Vätern und Müttern des Grundgesetzes diente die 
Weimarer Verfassung 1948 in vielen Punkten als 
Vorlage. Zentrale Grundrechte wie der Gleichheits-
satz oder das Recht auf Religionsfreiheit haben sie 
wenig verändert nach dem zweiten Weltkrieg auch 
im Grundgesetz verankert. Gleichzeitig gilt: Wer an 
die Errungenschaften der Weimarer Reichsverfas-
sung erinnert, der muss auch an das Ende der Wei-
marer Republik erinnern. Sie mündete in der 
schlimmsten Katastrophe des 20. Jahrhunderts: der 
nationalsozialistischen Diktatur, dem Holocaust und 
dem Zweiten Weltkrieg. 
  
Erinnerung wach halten 
Mit dem Antrag vom Donnerstag setzen sich die 
Fraktionen von SPD und CDU/CSU dafür ein, die 
Erinnerung an die erste demokratische Verfassung 
in Deutschland wach zu halten und die richtigen 
Schlüsse aus ihr zu ziehen. Für die Koalitionsfrakti-
onen steht fest: Wer sich intensiv mit der Weima-
rer Demokratie und ihrem Scheitern beschäftigt, 

wird sich danach stärker für unsere heutige Verfas-
sung und unsere freie Gesellschaft einsetzen kön-
nen. 
  
Umso wichtiger ist es den Koalitionsfraktionen, Orte 
der deutschen Demokratiegeschichte zu fördern. 
Das 100-jährige Jubiläum der Weimarer Reichsver-
fassung ist dafür ein würdiger Anlass. Die Fraktionen 
von SPD und CDU/CSU begrüßen die zahlreichen 
Veranstaltungen rund um das Jubiläum und den Auf-
bau eines „Hauses der Weimarer Republik – Forum 
für Demokratie“ ebenso wie die Programme zur De-
mokratieförderung und Extremismusprävention, die 
nachhaltig abgesichert werden müssen. 
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Orte der Freiheit und Demokratie fördern 
Zudem soll eine Tradition aus der Weimarer Reichs-
verfassung aufgegriffen werden: So soll jede Schü-

lerin und jeder Schüler zum Schulabschluss ein ge-
drucktes Exemplar des Grundgesetzes erhalten, mit 
Begleittexten zur Entstehung und historischen Ein-
ordnung. 
 
Zudem soll der Bundestag 10 Millionen Euro für ein 
Förderkonzept für die Orte der Freiheit und der De-
mokratie in Deutschland zur Verfügung stellen. Im 
Rahmen dieses Konzepts sollen herausragende Er-
innerungsorte der Demokratie in die institutionelle 
Förderung des Bundes aufgenommen werden. Au-
ßerdem soll eine institutionelle Struktur geschaffen 
werden, die als Anlaufstelle für die Förderung und 
Beratung bestehender und noch aufzubauender De-
mokratieorte fungiert. 
  
Das Wichtigste zusammengefasst: Mit einem 
gemeinsamen Antrag im Bundestag wollen die Frak-
tionen von SPD und CDU/CSU die Erinnerung an die 
erste parlamentarische Demokratie in Deutschland 
wach halten und das demokratische Bewusstsein 
und Engagement fördern. 
 
  

Der digitale Krankenschein 

kommt 

 
Am Donnerstag hat der Deutsche Bundestag in ers-
ter Lesung einen Entwurf für ein Bürokratieentlas-
tungsgesetz debattiert, das Entlastungen in Höhe 
von mehr als 1,1 Milliarden Euro vorsieht (Drs. 
19/13959). Kern des Gesetzes ist es, die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen und Papiervorgänge 
möglichst abzuschaffen. 
 
Ein Beispiel dafür ist eine elektronische Arbeitsunfä-
higkeitsmeldung bei den Krankenkassen. Durch ein 
elektronisches Meldeverfahren sollen die gesetzli-
chen Krankenkassen den Arbeit-geber zukünftig 
über den Beginn und die Dauer der Krankschreibung 
informieren. 
 
Von 2021 an rufen die Arbeitgeber nach Erhalt der 
Anzeige der Arbeitsunfähigkeit durch den Arbeitneh-
mer also bei den Krankenkassen elektronisch die 
Daten zu Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit 

sowie über den Zeitpunkt des Auslaufens der Ent-
geltfortzahlung ab. Durch die Digitalisierung der Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung werden nicht nur die 
Unternehmen, sondern vor allem auch ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erheblich entlastet. 
 
Außerdem soll es beispielsweise weitere Erleichte-
rungen bei der Datenverarbeitung für steuerliche 
Zwecke oder bei der Anmeldung bei Hotelübernach-
tungen geben. Das bedeutet: Aktuell müssen die 
Leiter eines ‚Beherbergungsbetriebs‘ noch darauf 
hinwirken, dass ihre Gäste Meldescheine ausfüllen 
und unterschreiben. Diese Meldescheine sind für ein 
Jahr aufzubewahren und danach zu vernichten. 

Geschätzt fallen im Jahr rund 150 Millionen Melde-
scheine an – was erhebliche Kosten bei der Hotelle-
rie verursacht. 
 

Diese Kosten können durch eine Digitalisierung des 
Verfahrens deutlich reduziert werden. Optional soll 
daher ein digitales elektronisches Meldeverfahren 
eingeführt werden, bei dem die eigenhändige Unter-
schrift durch andere, sichere Verfahren ersetzt wird 
– in Verbindung mit den Vorgaben der Zahlungs-
diensterichtlinie zur „Starken Kundenauthentifizie-
rung“ oder den elektronischen Funktionen des Per-
sonalausweises. Damit wird auch das Meldeerforder-
nis im Beherbergungsgewerbe für digitale Lösungen 
geöffnet; das papierhafte Verfahren bleibt aber pa-
rallel bestehen. 
 
Modernisierung des Registerwesens 
Auch für Gründerinnen und Gründer verringert sich 
der Aufwand bei der Umsatzsteuervoranmeldung. 
Statt wie bisher zwölfmal im Jahr, müssen sie diese 
zukünftig nur noch viermal im Jahr abgeben. 
 
Ergänzend plant die Koalition, ein Basisregister in 
Verbindung mit einer einheitlichen Wirtschaftsnum-
mer zu schaffen und damit einen wesentlichen 
Grundstein zur Modernisierung des Registerwesens 
zu legen. Damit wird dem „Once-only-Prinzip“ ent-
sprochen und die Voraussetzung dafür geschaffen, 
dass die von den Unternehmen häufig als belastend 
empfundenen Statistikpflichten erheblich reduziert 
werden. Wenn das Basisregister vollständig mit an-
deren Registern vernetzt ist, sind Entlastungen der 
Wirtschaft um ca. 216 Millionen Euro pro Jahr mög-
lich. 
 
Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass insbesondere 
der Mittelstand von Bürokratiekosten entlastet wer-
den soll. Mit dem Bürokratieentlastungsgesetzt wer-
den viele wichtige Änderungen in diesem Bereich 
vorgenommen. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Im Rahmen 
eines Bürokratieentlastungsgesetzes wird ein digita-
ler Krankenschein eingeführt, den der Arbeitgeber 
direkt bei der Krankenkasse abrufen kann – man 
muss nicht mehr zum Briefkasten rennen. Die Wirt-
schaft, zum Beispiel das Hotelgewerbe, wird zudem 
bei papiernen Dokumentationspflichten und Statistik 

entlastet. 
 
  

Für eine reibungslose Umset-

zung des Bundesteilhabe-   

gesetzes 

  
Bereits in der letzten Legislaturperiode wurde das 
Bundesteilhabegesetz verabschiedet, um die Leis-
tungen für Menschen mit Behinderungen zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. 
 
Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen ab 
dem 1. Januar 2020 aus dem Fürsorgesystem des 
Sozialgesetzbuchs (SGB) XII herausgeführt und per-
sonenzentriert ausgestaltet wer-den. Das bedeutet: 
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Zukünftig wird es keine Unterscheidung nach ambu-
lanten, teilstationären und stationären Leistungen 
mehr geben. Die Unterstützung erwachsener Men-
schen mit Behinderungen wird nicht mehr an eine 

bestimmte Wohnform geknüpft, sondern am not-
wendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. 
 
Um Unsicherheiten und Befürchtungen bei der refor-
mierten Eingliederungshilfe zu begegnen, wird das 
Bundesteilhabegesetz mit dem SGB IX/SGB XII-Än-
derungsgesetz angepasst (Drs. 19/11006). 
 
Ein Großteil der Änderungen ist das Ergebnis der 
Empfehlungen der vom Bundessozialministerium 
eingerichteten „Arbeitsgruppe Personenzentrie-
rung“, der unter anderem die Leistungsträger, Leis-
tungserbringer und Fachverbände für Menschen mit 
Behinderungen angehören. 
 
Im Jahr 2018 wurden auf diese Weise Vorschläge 
zur verbesserten Umsetzung des Bundesteilhabege-
setzes erarbeitet, die mit den Änderungen am Don-
nerstag in zweiter und dritter Lesung im Bundestag 
abschließend beraten wurden. Dazu gehört unter 
anderem die Beseitigung von Unklarheiten hinsicht-
lich der Regelungen für die Unterkunftskosten der 
besonderen Wohnform. 
  

Das Waffengesetz wird    

verschärft 

  
Mit dem Waffenrechtsänderungsgesetz, das die Ab-
geordneten des Bundestages am Donnerstag in ers-
ter Lesung beraten haben (Drs. 19/13839), setzt die 
Koalition eine Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Kontrolle des Erwerbs 
und des Besitzes von Waffen um (Feuerwaffenricht-
linie). 
 
Die Richtlinie verfolg hauptsächlich drei Ziele: Ers-
tens soll der illegale Zugang zu scharfen Schusswaf-
fen erschwert werden. Zweitens sollen sämtliche 
Schusswaffen und ihre wesentlichen Teile über ihren 
gesamten Lebenszyklus hinweg behördlich rückver-
folgt werden können. Ferner soll eine Anzeigepflicht 
für unbrauchbar gemachte Schusswaffen eingeführt 
wer-den. Und drittens soll die Nutzung von legalen 
Schusswaffen für terroristische Anschläge er-
schwert werden. Das soll insbesondere durch eine 
Begrenzung der Magazinkapazität halbautomati-

scher Schusswaffen erreicht werden. 
 
Um die vollständige Rückverfolgbarkeit von Waffen 
und wesentlichen Teilen zu ermöglichen, will die Ko-
alition das Nationale Waffenregister ausbauen und 
die Waffenhersteller und Waffenhändler verpflich-
ten, ihren Umgang mit Waffen gegenüber den Waf-
fenbehörden elektronisch anzuzeigen. Die Waffen-
behörden übermitteln diese Daten an die Register-
behörde. 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Die EU-Feu-
erwaffenrichtline, die in nationales Recht umgesetzt 
werden soll, fordert eine bessere Rückverfolgbarkeit 
von Waffen. Zu diesem Zweck wird das Nationale 

Waffenregister ausgebaut. Zudem werden verschie-
dene Änderungen an der rechtlichen Einordnung von 
bestimmten Schusswaffen und sonstigen Gegen-
ständen vorgenommen, das betrifft etwa Magazine 

mit hoher Ladekapazität, Salutwaffen und un-
brauchbar gemachte Schusswaffen. Eines der zent-
ralen Anliegen der Richtlinie ist die Beschränkung 
der Magazinkapazität für Schusswaffen für Zentral-
feuermunition. 
  
 

Kinder besser gegen         

Belästigung im Netz schützen 

  
Unter Cybergrooming versteht man das gezielte An-
sprechen von Kindern im Internet mit dem Ziel der 
Anbahnung sexueller Kontakte. Das Cybergrooming 
ist gemäß § 176 Absatz 4 Nummer 3 des Strafge-
setzbuches (StGB) strafbar. Danach wird mit Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren be-
straft, wer auf ein Kind mittels Schriften oder mittels 
Informations- oder Kommunikationstechnologie ein-
wirkt, um a) das Kind zu sexuellen Handlungen zu 
bringen, die es an oder vor dem Täter oder einer 
dritten Person vornehmen oder von dem Täter oder 
einer dritten Person an sich vornehmen lassen soll, 
oder um b) eine Tat nach § 184b Absatz 1 Nummer 
3 StGB oder nach § 184b Absatz 3 StGB zu begehen 
(kurz: Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinder-
pornografie). 
 
Die Gefahr für Kinder, Opfer von Cybergrooming zu 
werden, hat in den letzten Jahren weiter zugenom-
men. Denn die Digitalisierung schreitet voran, und 
die Nutzung digitaler Dienste ist auch bei Kindern 
weit verbreitet. Zwar ist der Straftatbestand sehr 
weit gefasst und stellt – angesichts der Gefahren für 
Kinder in der digitalen Welt – bereits eine frühe Vor-
bereitungs-handlung unter Strafe. 
 
Er greift jedoch dann nicht, wenn der Täter lediglich 
glaubt, auf ein Kind einzuwirken, tatsächlich aber 
zum Beispiel mit einem Erwachsenen kommuniziert. 
Denn nach § 176 Absatz 6 zweiter Halbsatz StGB ist 
der Versuch des Cybergroomings ausdrücklich nicht 
strafbar. Das gilt somit auch für die vorgenannten 
Fälle des untauglichen Versuchs, in denen der Täter 
auf ein „Scheinkind“ einwirkt. Der Bundestag hat am 
Donnerstag einen entsprechenden Gesetzentwurf in 
erster Lesung beraten, mit dem die „Scheinkind“-

Konstellation ebenfalls unter Strafe gestellt werden 
soll (Drs. 19/13836). 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Das Anspre-
chen von Kindern im Internet mit dem Ziel der An-
bahnung sexueller Kontakte ist seit dem Jahre 2004 
als sogenanntes Cybergrooming strafbar. Der Straf-
tatbestand greift jedoch nicht, wenn der Täter irrig 
glaubt, auf ein Kind einzuwirken, tatsächlich aber 
mit einem Erwachsenen kommuniziert. Nach einem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung soll der Versuch 
des Cybergroomings in Zukunft dann strafbar sein, 
wenn die Vollendung der Tat allein daran scheitert, 
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dass der Täter irrig annimmt, auf ein Kind einzuwir-
ken. 
 
 

Rechte von Jugendlichen im 

Jugendstrafverfahren stärken 

  
Jugendliche, gegen die ein Strafverfahren läuft, be-
dürfen besonderen rechtlichen Schutzes. Um diesen 
Schutz zu garantieren, hat der Bundestag am Frei-
tag eine Reform des Jugendstrafverfahrensrechts 
beraten, mit der die EU-Richtlinie 2016/800 zur 
Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten 
im Jugendstrafverfahren umgesetzt werden soll. Die 
Gesetzesvorlage regelt insbesondere die Mitwirkung 
der Jugendgerichtshilfe bzw. die Ausgestaltung ihrer 
Aufgaben im Jugendstrafverfahren und die audiovi-
suelle Aufzeichnung von Vernehmungen jugendli-
cher Beschuldigter. 
 
Zudem sollen Jugendliche unter 18 Jahren, die in ei-
nem Strafverfahren verdächtigt oder beschuldigt 
werden, mehr Rechte auf professionelle Verteidi-
gung haben. Anders als heute, sollen straffällig ge-
wordene Jugendliche in Fällen der notwendigen Ver-
teidigung künftig schon ab der ersten Stunde von 
einem Rechtsanwalt vertreten werden. 
 
Denn im Vergleich zu Erwachsenen haben sie oft 
größere Schwierigkeiten, die Bedeutung eines Straf-
verfahrens zu erkennen und dessen Abläufe zu ver-
stehen, oder einzuschätzen, welche Tragweite ihre 
Äußerungen gegenüber Polizisten oder Staatsanwäl-
ten haben (Drs. 19/13837). 
 
Das Jugendstrafrecht gilt für Jugendliche von 14 bis 
18 Jahren. Zwischen dem 18. und dem 21. Geburts-
tag werden sie als Heranwachsende bezeichnet. 
Dann ist eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht o-
der Erwachsenenstrafrecht möglich. Kinder bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr sind noch nicht straf-
mündig. 
  

Neuregelung des Rechts der 

notwendigen Verteidigung 

  
Die Neuregelung des Rechts der so genannten not-
wendigen Verteidigung ist Teil eines EU-Fahrplans 
zur Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächti-
gen oder beschuldigten Personen in Strafverfahren. 
Bei der Reform, die das Parlament am Freitag in ers-

ter Lesung beraten hat, geht es um die Frage, in 
welchen Fällen Beschuldigten ein Pflichtverteidiger 
zur Seite gestellt wird (Drs. 19/13829). 
 
Der Gesetzentwurf verlagert den Zeitpunkt der not-
wendigen Verteidigung vor. Derzeit kann im Ermitt-
lungsverfahren bis auf Ausnahmen nur dann ein 
Pflichtverteidiger bestellt werden, wenn die Staats-
anwaltschaft das beantragt. Zukünftig soll ein 
Pflichtverteidiger bestellt wer-den, wenn der Be-

schuldigte das beantragt oder wenn dessen Mitwir-
kung aufgrund der Um-stände des Einzelfalls erfor-
derlich ist. 
 

Daneben enthält der Entwurf Regelungen zur Vertei-
digerbestellung und -auswahl durch das Gericht in 
denjenigen Fällen, in denen der Beschuldigte selbst 
keinen Verteidiger benannt hat. In diesen Fällen so-
wie zur Durchführung des Revisionsverfahrens soll 
der Beschuldigte einen Anspruch auf Auswechslung 
des Pflichtverteidigers haben. 
  

Regelungen der Nichtzulas-

sungsbeschwerde werden 

entfristet 

  
Eine Revision ist ein rechtliches Mittel, das das Urteil 
des Gerichts in der vorherigen Instanz auf Rechts-
fehler überprüft und gegebenenfalls aufhebt. 
 
Allerdings werden nicht alle Revisionsanträge zuge-
lassen. In dem Fall kann mit einer Nichtzulassungs-
beschwerde eben gegen die Nichtzulassung der Re-
vision Einspruch erhoben wer-den. Allerdings ist ge-
setzlich geregelt, dass der Beschwerdewert in Zivil-
sachen mehr als 20.000 Euro betragen muss, damit 
die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revi-
sion zum Bundesgerichtshof zugelassen wird. Diese 
Regelung ist seit dem Jahr 2002 fortlaufend befris-
tet, zuletzt bis zum 31. Dezember 2019. 
 
Das Fehlen einer verlässlichen Regelung ist auf 
Dauer unbefriedigend. Darüber hinaus machen der 
Wandel der Lebensverhältnisse, die wachsende 
Komplexität der Rechtsbeziehungen und die verän-
derten Erwartungen an die Justiz gesetzliche Anpas-
sungen des Zivilprozessrechts erforderlich, um auch 
künftig die hohe Qualität der Ziviljustiz zu sichern. 
Um die Funktionstüchtigkeit des Bundesgerichtshofs 
dauerhaft zu gewährleisten, sieht der Gesetzent-
wurf, den der Bundestag am Freitag in erster Lesung 
debattiert, vor, die Wertgrenze für Nichtzulassungs-
beschwerden in Zivilsachen in Höhe von 20.000 Euro 
dauerhaft festzuschreiben (Drs. 19/13828). 
 
Zudem soll die Spezialisierung der Gerichte, was 
Pressesachen, das Erbrecht, insolvenz-rechtliche 
Streitigkeiten und Beschwerden sowie Anfechtungs-
sachen betrifft, ausgebaut werden. 
 
Außerdem sollen die Landesregierungen ermächtigt 

werden, landesweit weitere spezialisierte rechtspre-
chende Organe einzurichten und Rechtsstreitigkei-
ten an ausgesuchten Gerichten zu konzentrieren. 
  

Soziales Entschädigungsrecht 

wird verbessert 

  
Opfer von Gewalttaten sollen künftig bessere Unter-
stützung und höhere Entschädigungszahlungen vom 
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Staat erhalten. Die Reform des Sozialen Entschädi-
gungsrechts haben die Abgeordneten am Freitag im 
Bundestag in erster Lesung beraten (Drs. 
19/13824). 

  
Darum geht es: Opfer von Terroranschlägen oder 
anderer Gewalttaten benötigen schnelle und umfas-
sende Hilfe. Im neuen Sozialgesetzbuch XIV sind hö-
here monatliche Opferrenten vorgesehen.  
 
Bundesweit verfügbare so genannte „Schnelle Hil-
fen“ (Traumaambulanzen und Fallmanagement) sol-
len ausgebaut werden. Sie bieten künftig flächende-
ckend niederschwellig und bereits kurz nach der Tat 
psychotherapeutische Beratung an. 
  
Verschiedene Geldleistungen sollen erhöht und Teil-
habeleistungen grundsätzlich ohne Einkommens-
prüfung erbracht werden. Das gilt beispielsweise für 
die Waisenrenten. Inländische und ausländische Ge-
waltopfer werden gleichgestellt. 
 
Erstmals bekommen auch Opfer von psychischen 
Gewalttaten einen Anspruch auf Leistungen. Ziel des 
Gesetzentwurfs sind bessere Leistungen für die Op-
fer von Gewalttaten, damit sich Betroffene in den 
schweren Stunden, die sie durchleben, nicht allein 
gelassen fühlen müssen.  
 
Staatliche Entschädigung, schnelle Hilfen zügig nach 
der Tat und Anerkennung körperlicher wie seelischer 
Verletzungen sind für die SPD-Fraktion unabding-
bar, um die Betroffenen bei der Aufarbeitung des 
Durchlebten und ihrer Genesung bestmöglich zu un-
terstützen. 
  

Masern zurückdrängen –    

Die Impfung verpflichtend      

machen 

  
Masern gehören zu den ansteckendsten Infektions-
krankheiten des Menschen. Im Jahr 2018 kam es 
weltweit zu einer Verdoppelung der Masernfallzah-
len. Bis Ende Mai wurden dem Robert-Koch-Institut 
bereits 420 Masernfälle in Deutschland für das Jahr 
2019 gemeldet. Dabei stehen zur Prävention gut 
verträgliche hochwirksame Impfstoffe zur Verfü-
gung, die eine langfristige Immunität vermitteln. 
  
Die angestiegenen Fallzahlen sind auf fortschrei-
tende Impfmüdigkeit zurückzuführen. Eine große 

Zahl von Kindern, Jugendlichen und Erwachsen ist 
nicht durch eine Impfung geschützt. Eine Nichtimp-
fung bedeutet aber nicht nur eine Gefahr für den 
Menschen, der sich bewusst gegen die Impfung ent-
schieden hat, sondern auch ein Risiko für andere 
Personen, die zum Beispiel aufgrund ihres Alters o-
der besonderer gesundheitlicher Einschränkungen 
nicht geimpft werden können. 
 
Um die Anzahl der Masernfälle langfristig zu redu-
zieren, hat das Parlament am Freitag einen Gesetz-
entwurf der Bundesregierung für den Schutz vor Ma-
sern und zur Stärkung der Impfprävention debat-
tiert (Drs. 19/13452, 19/13826). 

  
Der Entwurf sieht vor, dass künftig Kinder und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas und Schulen, 
Personal in medizinischen Einrichtungen und auch 

Menschen und Personal in so genannten Gemein-
schaftseinrichtungen geimpft sein müssen. Darunter 
fallen Asylbewerber-heime, Flüchtlingsunterkünfte 
und auch Ferienlager. 
 
Nachgewiesen werden kann die Impfung bezie-
hungsweise Immunität durch den Impfausweis – zu-
künftig auch in digitaler Form vorhanden – oder 
durch ein Attest vom Arzt. Ausgenommen sind Men-
schen, die einen ärztlichen Nachweis vorlegen kön-
nen, dass bei ihnen eine Impfung aus gesundheitli-
chen Gründen nicht ratsam ist. 
  
Jeder Arzt – mit Ausnahme des Zahnarztes – soll die 
Impfung durchführen können. Wer gegen die Impf-
pflicht verstößt, dem droht ein Bußgeld. Das Gesetz 
soll am 1. März 2020 in Kraft treten. 
  

Deutschland als Gaststaat  

attraktiver machen 

 
Am Freitag hat das Parlament in 2./3. Lesung das 
Gaststaatengesetz beschlossen, mit dem ein ein-
heitlicher Rechtsrahmen für die Ansiedlung interna-
tionaler Einrichtungen in Deutsch-land geschaffen 
wird (Drs. 19/1719). 
  
Eine solche Ansiedlung kann eine Reihe von Vortei-
len, zum Beispiel positive wirtschaftliche Effekte, für 
ein Gastland bringen. Aus diesem Grund unterneh-
men Staaten weltweit erhebliche Anstrengungen, 
um sich als attraktiver Standort für internationale 
Einrichtungen zu präsentieren.  
 
Auch Deutschland wirbt international aktiv für sich 
als Standort und Sitz internationaler Ein-richtungen. 
Allerdings gibt es in Deutschland bis heute kein Ge-
setz, das die Ansiedlung inter-nationaler Einrichtun-
gen und die dabei im Einzelfall zu klärenden Rechts-
fragen einheitlich und transparent regelt. Diese Ge-
setzeslücke soll nun geschlossen werden. 
  
Das Gesetz soll bei Ansiedlungsentscheidungen 
Transparenz und Vorhersehbarkeit der rechtlichen 
Rahmenbedingungen mit Blick auf Status, Vor-
rechte, Immunitäten, Befreiungen und Erleichterun-

gen herstellen. Außerdem sollen Regelungen für die 
Ansiedlung internationaler Einrichtungen und insbe-
sondere neuerer Formen der internationalen Zusam-
menarbeit festgelegt werden. 
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Energielandwirt des Jahres 

2019 kommt aus Löffingen 

 

 
Foto: Wolfram Wiggert 
 
Der von der Familie Wiggert betriebene Haslachhof 
in Löffingen ist ein Musterbeispiel ökologischer 
Kreislaufwirtschaft. Ich freue mich daher sehr, dass 
ich Herrn und Frau Wiggert persönlich zum Bran-
chengewinn auf dem diesjährigen Ceres Award in 
Berlin gratulieren durfte. 
 
Der Haslachhof koppelt Marktfruchtbau, Mutterkuh-
haltung und schließlich die Energieerzeugung. Die 
Biogasanlage erzeugt Strom und Wärme, ein Teil 
geht direkt ins städtische Nahwärmenetz. Anschlie-
ßend werden mit den Gärresten Marktfrüchte wie 
Einkorn oder Hafer gedüngt. Eine Mutterkuhherde 
mit 35 Hinterwäldern mit Direktvermarktung des 
Fleisches rundet das Betriebskonzept ab. Ein weite-
rer Ansatz ist die CO2-Speicherung durch den Hu-
musaufbau. Der Verkauf von CO2-Zertifikaten trägt 
zusätzlich zum Unternehmensgewinn bei. 
 
Wolfram Wiggert hat den Titel Energielandwirt des 
Jahres 2019 verdient gewonnen. Sein Nachhaltig-
keitskonzept zeigt, dass es sich auch in finanzieller 
Hinsicht lohnt, die Agrarwende aktiv zu gestalten, 
statt ihr später hinterherzulaufen.  
  
Weitere Informationen finden sich unter: 
https://www.ceresaward.de/energielandwirt/wolf-
ram-wiggert-loeffingen/ 
 

Gruppe aus Lörrach-Müll-

heim, Rottweil-Tuttlingen 

und Konstanz zu Besuch im 

Bundesumweltministerium 

 
Foto: Büro Rita Schwarzelühr-Sutter 
 
Das Klimaschutzgesetz ist ein Kompromiss. Wie 
auch im Gemeinderat müssen innerhalb der Bundes-
regierung unterschiedliche Positionen zusammenge-
führt werden. Das Klimaschutzgesetz ist in der ver-
bindlichen Umsetzung internationaler Klimaschutz-
ziele das weltweit erste seiner Art und besitzt einen 
Kontrollmechanismus, falls die Sektorziele in Ener-
giewirtschaft, Verkehr, Gebäude, Industrie, Kreis-
lauf- und Landwirtschaft zur Reduktion von CO2 
nicht erfüllt werden. 
 
Gewünscht hätte ich mir einen höheren CO2-Ein-
stiegspreis in Höhe von 35€ pro Tonne. Es gehe aber 
auch darum, diejenigen Bundesbürger nicht zu stark 
zu belasten, die zurzeit noch keine Alternative zu 
bspw. langen Autofahrten zum Arbeitsplatz haben. 
Schließlich besteht die Möglichkeit, das Klimaschutz-
gesetz im nun anstehenden parlamentarischen Ver-
fahren anzupassen. 
 
50 politisch Interessierte und ehrenamtlich enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger, wie z.B. Mitglieder 

der Landfrauen und Aktive des baden-württember-
gischen Landesverbandes für Prävention, aus den 
Betreuungswahlkreisen Lörrach-Müllheim, Rottweil-
Tuttlingen und Konstanz waren zu einer Informa-
tionsfahrt des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung in die Hauptstadt Berlin eingela-
den. 
 
Nach persönlicher Begrüßung wurde zum Gespräch 
im Bundesumweltministerium eingeladen. Hier ka-
men aus aktuellem Anlass insbesondere umweltpo-
litische Fragen zum jüngst vom Kabinett beschlos-
senen Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 
auf. 
 
Auch das Thema Plastikmüll wurde behandelt: Der 
Fünf-Punkte-Plan des Bundesumweltministeriums 
hat den richtigen Rahmen gesetzt. Zwischen Han-
delsunternehmen ist ein Wettbewerb um die besten 
Lösungen zur Plastikvermeidung entbrannt. Viele 
Ketten bieten inzwischen etwa Mehrwegverpackun-
gen für Obst und Gemüse, aber auch für Waren von 

https://www.ceresaward.de/energielandwirt/wolfram-wiggert-loeffingen/
https://www.ceresaward.de/energielandwirt/wolfram-wiggert-loeffingen/
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der Frischetheke an. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
es schaffen können, gemeinsam mit den Verant-
wortlichen einheitliche Standards für besser wieder-
verwertbare Verpackungen festzulegen. 

 
Auf dem weiteren Programm standen neben Infor-
mationsvorträgen in der Landesvertretung Baden- 
Württemberg und im Deutschen Bundestag auch der 
Besuch der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und 
eine Filmvorführung in den neuen Räumlichkeiten 
der Bundeskanzler-Willy-Brandt- Stiftung. 
 

Empfang der Schweizer TV-

Sender im deutschen Grenz-

gebiet 

Da der Streaming-TV-Sender MagentaTV seit Juli 

2019 im österreichischen Bundesland Vorarlberg 

wieder die Sender SRF1 und SRF zwei sendet, habe 

ich mich an den Vorstandsvorsitzenden der Deut-

schen Telekom, Timotheus Höttges, gewandt. In Ös-

terreich wird MagentaTV von Magenta Telekom (vor-

mals „T-Mobile Austria“) betrieben, welche ein 100-

prozentiges Tochterunternehmen der Deutschen Te-

lekom AG ist. 

 

Die Telekom erklärte, ihre bisherigen Anfragen bei 

der Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 

(SRG) und der Gesellschaft für musikalische Auffüh-

rungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 

(GEMA) als Vertreter der Rechte in Deutschland hät-

ten bislang zu keiner Lösung geführt. Hintergrund 

sei zum einen, dass der technische Overspill („Über-

fließen“ von Antennensignalen jenseits des eigenen 

Rundfunkgebiets bzw. der Landesgrenze) nicht 

mehr bestehen würde. Zum anderen sei die Magen-

taTV-Plattform in Deutschland auf eine bundesweit 

einheitliche Verbreitung aller zur Verfügung stehen-

den TV-Sender ausgelegt, d.h. die Lizenzanforde-

rung einer Begrenzung der Weiterverbreitung auf 

die zur Schweiz unmittelbar angrenzenden Regionen 

sei nicht realisierbar. 

 

In Bezug auf die österreichische Tochtergesellschaft 

Magenta Telekom und deren TV-Produkt würde in-

des die Besonderheit bestehen, dass die SRG einen 

einzelnen DVB-T-Sender erneut in Betrieb genom-

men habe, somit eine digital-terrestrische Ausstrah-

lung in der Schweiz mit Overspill nach Österreich 

hinein weiter bestehen würde. Auf dieser Grundlage 

sei somit für an das Netz in Vorarlberg angeschlos-

sene Kunden eine Weiterverbreitung auf rechtssi-

cherer Lizenzbasis wieder möglich. 

 

Der Empfang der Schweizer Sender ist fester Be-

standteil des Deutsch-Schweizerischen Kulturraums 

und daher für die Bürgerinnen und Bürger in ganz 

Südbaden ein wichtiges Anliegen. Ich werde die SRG 

um Stellungnahme bitten, warum sie einen DVB-T-

Sender mit empfangbaren Signalen in Richtung Ös-

terreich wieder in Betrieb genommen hat, nicht aber 

nach Deutschland. 

Gratulation zum Richtfest der 

neu sanierten Mehrzweck-

halle mit Hallenbad in        

St. Peter 

Die Mehrzweckhalle mit Hallenbad ist ein zentraler 
Ort der Begegnung und des sozialen Lebens in St. 

Peter. An der Halle, die 1974 erbaut wurde, nagte 
der Zahn der Zeit und auch die Bedürfnisse zur Nut-
zung haben sich natürlich verändert. Es freut mich, 
dass auch mit Finanzmitteln des Bundes von 3 Milli-
onen Euro eine Sanierung und bedarfsgerechte Mo-
dernisierung auf den Weg gebracht werden konnte. 
Hintergrund ist das Richtfest der Gemeinde St. Peter 
für die Mehrzweckhalle mit Hallenbad am heutigen 
Donnerstag. Die Lebensqualität eines Ortes ist oft-
mals eng verknüpft mit dem dortigen Vereinsleben. 
Die Gemeinde, Schulen und die vielzähligen Kultur- 
und Sportvereine in St. Peter sind auf die Halle an-
gewiesen. Ohne eine Sanierung der Halle mit der 
Angleichung an aktuelle Standards in den Bereichen 
Technik, Brandschutz, Barrierefreiheit und Energie 
wäre es zu spürbaren Einschränkungen für die Orts-
gemeinschaft gekommen. 
 
Wie ich mich im Mai selbst vor Ort überzeugen 
konnte, wurden schnell Fortschritte im Bau ge-
macht. Diese Fördergelder waren sehr gute Investi-
tionen in den ländlichen Raum. Mit Abschluss der 
Zimmererarbeiten kann die Gemeinde und ihre Bür-
gerinnen und Bürger nun gemeinsam das Richtfest 
feiern, zu dem ich herzlich gratuliere. 
  

DigitalPakt kommt an 

Der Landkreis Waldshut und der Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald profitieren enorm vom DigitalPakt 

Schule des Bundes. Mit dem DigitalPakt sorgt der 

Bund für eine bessere Ausstattung an Schulen mit 

digitaler Technik und stellt dafür in einem Sonder-

vermögen 5 Milliarden Euro bereit. Der Anteil Ba-

den-Württembergs daran liegt bei circa 650 Millio-

nen Euro. Zuvor hatten Bundestag und Bundesrat 

sogar das Grundgesetz geändert, um damit die ver-

fassungsrechtliche Grundlage für den DigitalPakt 

Schule zu schaffen. Ein Vorhaben, das zunächst auf 

starke Ablehnung der grün-schwarzen Landesregie-

rung traf. 

 

Nachdem Bund und Länder nunmehr alle rechtlichen 

und verwaltungstechnischen Voraussetzungen ge-

schaffen haben, ist der Weg frei, dass auch die 

Schulen im Landkreis Waldshut mit fast ca. 8,6 Mil-

lionen Euro (8.589.400 Euro), sowie der Landkreis 

Breisgau- Hochschwarzwald mit ca. 1,9 Millionen 

Euro (1.967.600 Euro) vom DigitalPakt profitieren 

können. 

 

Ich freue mich sehr, dass zahlreiche Schulen im 

Kreis in die Lage versetzt werden, dringend notwen-

dige Investitionen in die digitale Ausstattung in die 

Wege zu leiten. Mit dem Geld können WLAN, Server, 
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digitale Endgeräte oder auch interaktive Tafeln an-

geschafft. 

 

Die weitere Bearbeitung erfolgt über die Schulträ-

ger, denen dann entsprechende Anteile zur Verfü-

gung stehen. Der Landkreis Waldshut erhält als 

Schulträger zum Beispiel allein für die kreiseigenen 

Schulen über zwei Millionen Euro. 

 

Gefördert werden außerdem Träger in den Kommu-

nen Todtmoos (20.200 Euro), Wehr (281.400 Euro), 

Bad Säckingen (1.014.500 Euro), Laufenburg 

(346.800 Euro), Murg (81.500 Euro), Görwihl 

(53.800 Euro), Rickenbach (68.400 Euro), Herris-

chried (103.600 Euro), Waldshut-Tiengen 

(1.771.200 Euro), Klettgau (134.100 Euro), Alb-

bruck (180.400 Euro), Stühlingen (149.200 Euro), 

Lauchringen (90.900 Euro), Küssaberg (170.900 

Euro), Wutöschingen (279.800 Euro), Jestetten 

(336.000 Euro), Dettighofen (9.200 Euro), Dogern 

(21.900 Euro), Eggingen (19.900 Euro), Lottstetten 

(32.300 Euro), Weilheim (27.900 Euro), Häusern 

(12.200 Euro), St. Blasien (580.500 Euro), Bonndorf 

(547.300 Euro), Schluchsee (19.000 Euro), Höchen-

schwand (27.500 Euro), Bernau (19.900 Euro) und 

Dachsberg (67.900 Euro). 

 

Auch im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald er-

folgt die weitere Bearbeitung über die Schulträger, 

denen dann entsprechende Anteile zur Verfügung 

stehen. Gefördert werden Träger in den Kommunen 

Titisee-Neustadt (549.900 Euro), Löffingen 

(273.500 Euro), Lenzkirch (65.200 Euro), Hinterzar-

ten (104.200 Euro), Feldberg (68.100 Euro), Eisen-

bach (18.700 Euro), Breitnau (19.000 Euro) und 

Friedenweiler (21.900 Euro) sowie in den Kommu-

nen St. Peter (32.300 Euro), St. Märgen (24.000 

Euro), Gundelfingen (238.800 Euro), Kirchzarten 

(423.300 Euro), Oberried (27.300 Euro), Buchen-

bach (28.500 Euro), Stegen (39.100 Euro) und Glot-

tertal (33.800 Euro). 

 

Voraussetzung für die Beantragung von Mitteln aus 

dem DigitalPakt ist die Vorlage eines technisch-pä-

dagogischen Konzepts jeder einzelnen Schule (also 

z. B. eines Medienentwicklungsplans). Ich appelliere 

daher an alle Kommunen, nun zügig die erforderli-

chen Konzepte auszuarbeiten, um sicherzustellen, 

dass bis 2022 alle Projekte beantragt und bis zum 

Ende des Förderzeitraums abgerechnet werden kön-

nen. 

 

Es würde mich jedenfalls sehr ärgern, wenn die Gel-

der für unsere Schulen verfallen oder umverteilt 

würden. Dafür muss die Landesregierung ihre ur-

sprünglichen Bedenken hintenanstellen und das An-

tragsverfahren für die Kommunen so unbürokratisch 

wie möglich machen. Wir sollten nun alle an einem 

Strang ziehen, dass die Fördermittel auch zu 100 

Prozent dort ankommen, wo sie gebraucht werden: 

in unseren Schulen vor Ort. 

 

Schülergruppe der Grund- 

und Werkrealschule Gurtweil 

besuchen Berlin 

 
Foto: Büro Rita Schwarzelühr-Sutter  

 

Ein ganz besonderer Fokus lag bei dem Gespräch mit 

den Schülerinnen und Schülern auf dem Thema 

Klima. Das Thema ist sehr präsent. Insbesondere 

ging es in der Diskussion um die Fridays-for-Future-

Bewegung und die Auswirkungen, die sie auf Gesell-

schaft und Politik hat. Es geht letztlich um die Zu-

kunft der Schülerinnen und Schüler und darum, dass 

wir den kommenden Generationen einen lebenswer-

ten Planeten überlassen.  

 

Zu einem lebenswerten Planeten gehört auch, dass 

wir uns entschieden haben, aus der Atomkraft und 

der Kohleverstromung auszusteigen und parallel 

dazu den Ausbau der regenerativen Energien voran-

zutreiben. Auch darüber, dass wir unser Konsumver-

halten und unsere Produktionsweise ändern müs-

sen, haben wir diskutiert. Es waren wirklich span-

nende Fragen dabei und ich freue mich, dass sich 

die Jugendlichen so intensiv auf den Besuch im 

Deutschen Bundestag und die Diskussion vorberei-

tet haben. 

 

Neben der Diskussion stand für die Schülerinnen 

und Schüler auch noch eine Besichtigung des 

Reichstagsgebäudes auf dem Programm. Die Ju-

gendlichen aus Waldshut-Tiengen wurden von der 

Lehrkraft Andreas Obergfell und weiteren Begleit-

personen begleitet. 

 

Bundesumweltministerium 

setzt sich für schnelle       

Abschaltung des Schweizer 

AKW Beznau ein 

Das Bundesumweltministerium setzt sich für eine 
schnelle Abschaltung des Schweizer AKW Beznau 
ein. Die Parlamentarische Staatssekretärin Rita 
Schwarzelühr-Sutter hat sich daher am 10.10.2019 
mit einem Schreiben an die Schweizer Bundesrätin 
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für Umwelt Simonetta Sommaruga gewandt. Neben 
der schnellstmöglichen Abschaltung des AKW Be-
znau setzt sie sich dafür ein, dass auch die übrigen 
Schweizer Atomkraftwerke zeitnah ihren Leistungs-

betrieb einstellen. 
 
Das Schweizer AKW Beznau ist 50 Jahre alt und soll 
nach dem Willen des Betreibers noch mindestens 
zehn weitere Jahre in Betrieb bleiben. Laufzeiten von 
60 Jahren sind zudem auch für die Atomkraftwerke 
in Gösgen und Leibstadt in der Diskussion, so dass 
das letzte Schweizer Atomkraftwerk erst im Jahre 
2044 vom Netz gehen würde. 
 
Schwarzelühr-Sutter: „Trotz Nachrüstungen sehe 
ich Laufzeiten von Atomkraftwerken von 50 Jahren 
wie beim AKW Beznau sehr kritisch. Dass die 
Schweizer Atomkraftwerke in Beznau, Gösgen und 
Leibstadt nach dem Willen der Betreiber nicht nur 50 
Jahre, sondern sogar 60 Jahre und länger laufen sol-
len, ist eine fatale Fehlentwicklung. Aus meiner Sicht 
ist es zwingend, dass die Schweiz bei Entscheidun-
gen über längere Laufzeiten ihrer Atomkraftwerke 
die Bevölkerung ihrer Nachbarstaaten einbezieht.“ 
Hintergrund: Unweit der deutschen Grenze befindet 
sich mit dem AKW Beznau eines der ältesten in Be-
trieb befindlichen Atomkraftwerke der Welt. Block 1, 
der erst im letzten Jahr wieder in Betrieb genommen 
wurde, nachdem er zuvor drei Jahre zur Überprü-
fung des Reaktordruckbehälters stillgestanden 
hatte, wurde in diesem Jahr 50 Jahre alt. Auch die 
Atomkraftwerke in Gösgen und insbesondere 
Leibstadt liegen grenznah; das AKW Leibstadt direkt 
am Rhein, der hier die Grenze zu Deutschland mar-
kiert. 
 
Weltweit wurden die meisten Atomkraftwerke bei 
Inbetriebnahme für eine Laufzeit von bis zu 40 Jah-
ren ausgelegt. Beim Ausstiegsbeschluss in Deutsch-
land wurde eine Regellaufzeit von 32 Jahren zu-
grunde gelegt. 
 
Die Schweiz hat 2017 ein Neubauverbot für Atom-
kraftwerke gesetzlich verankert und damit den Weg 
in eine Zukunft ohne Atomenergie geebnet. Die Än-
derung des Kernenergiegesetzes hat jedoch keinen 
Einfluss auf die Laufzeiten der bestehenden Atom-
kraftwerke in der Schweiz. Diese sind grundsätzlich 
unbefristet. Die Atomkraftwerke Beznau (Inbetrieb-

nahme von Block 1: 1969, Block 2: 1971), Gösgen 
(1979) und Leibstadt (1984) dürfen daher grund-

sätzlich so lange betrieben werden, wie die zustän-
digen Behörden sie als sicher einstufen. Für das 
AKW Mühleberg (Inbetriebnahme 1971/72) hat der 
Betreiber aus wirtschaftlichen Gründen die Stillle-

gung beantragt; es wird am 20. Dezember 2019 
vom Netz genommen. Für die restlichen vier Reak-
torblöcke gehen die Behörden davon aus, dass die 
Betreiber mit Laufzeiten von 60 Jahren planen. Dies 
würde Abschaltdaten zwischen 2029 (Beznau-1) 
und 2044 (Leibstadt) bedeuten. 
Quelle: BMU 

 

Gratulation für Kita AWO Kin-

derhaus „Rhein-Au“ zur    

Nominierung als „Kita des 

Jahres“  

Bei über 1.500 Bewerbern aus dem gesamten Bun-
desgebiet unter die letzten 25 Nominierten zu kom-
men, ist an sich schon eine großartige Leistung. 
Dazu gratuliere ich dem AWO Kinderhaus ‚Rhein-Au‘ 
in Bad Säckingen und allen Beteiligten recht herz-
lich. Jetzt heißt es kräftig die Daumen drücken für 
den Weg ins Finale und einer hoffentlich guten Plat-
zierung für das AWO Kinderhaus. 
 
Im Mai 2020 wird der mit insgesamt 130.000 Euro 
dotierte Deutsche Kita-Preis in den Kategorien „Kita 
des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung 
des Jahres“ verliehen. 
 
Mit dem Deutschen Kita-Preis werden Kita-Teams 
und lokale Bündnisse ausgezeichnet, die im Zusam-
menspiel mit den verantwortlichen Trägern, Eltern 
und Akteuren kontinuierlich ihre gute Qualität wei-
terentwickeln.  
 
Die Auswahl der Preisträger in den beiden Katego-
rien durch eine Experten-Jury erfolgt anhand von 
vier zentralen Qualitätsdimensionen – Kinderorien-

tierung, Sozialraumorientierung, Partizipation und 
lernende Organisation. Anfang Januar werden die Fi-
nalisten für die abschließende Verleihung im Mai  
bekannt gegeben. 
  

 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
ich hoffe Sie hatten eine spannende Lektüre! Den Menschen bei uns im Wahlkreis und in unserer Region möchte 
ich auch ein wichtiger Ansprechpartner für ihre Anliegen und Sorgen sein. Gerne können Sie sich jederzeit tele-
fonisch, per E-Mail oder ganz klassisch per Brief an mich wenden. Ich freue mich auf Ihre Nachricht!  
 
Für mehr Informationen zu meiner politischen Arbeit im Wahlkreis und in Berlin besuchen Sie mich auch gerne 
auf meiner Homepage und bei facebook oder folgen mir auf Twitter und Instagram!  
 

 
 
 
 
Kontakt 
 
Abgeordnetenbüro Berlin: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
T: 030 – 227 73 071 
F: 030 – 227 76 173 

E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 
 

Wahlkreisbüro Waldshut-Tiengen: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Wallstr. 9 / Kaiserstr. 22 
79761 Waldshut-Tiengen 
T: 07751 – 91 76 881 
F: 07751 – 91 76 882 

E: rita.schwarzeluehr-sutter.wk@bundestag.de 

 

Home:  
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Twitter: 
Instagram: 

www.schwarzelühr-sutter.de 
facebook.com/schwarzeluehrsutter 
twitter.com/rischwasu 
instagram.com/rischwasu/ 
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